
VOLLMACHT 

1. Ich / Wir    

Name, Vorname:    _______________________________________ 

Geburtsdatum / UID   _______________________________________ 

PLZ, Anschrift    _______________________________________ 

als Vollmachtgeber bevollmächtige/n und beauftrage/n hiermit ausdrücklich die BE Solution GmbH, 

FN 577738s, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt, als Vollmachtnehmerin („Vollmachtnehmerin“) 
mich/uns in meinem/unserem Namen und in meinem/unserem Auftrag für die Anmeldung zur Teilnahme  

 an der Bürgerenergiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig 

ZVR-Zahl: 1946424901 

 

zu vertreten. Die Vollmachtnehmerin ist bevollmächtigt, alle notwendigen oder zweckmäßigen 
Rechtshandlungen zu setzen, Eingaben zu tätigen, Anträge zu stellen und Erklärungen in der 
erforderlichen und notwendigen Form abzugeben, die notwendig und zweckmäßig sind, um meine 
Anmeldung an der Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig, ZVR-Zahl: 
1946424901 zu ermöglichen. Zu diesen Schritten gehört insbesondere die Abgabe einer 
Beitrittserklärung zum Verein und die Unterwerfung unter die Statuten des Vereins, die dieser Vollmacht 
als Beilage ./1 angeschlossen sind, sowie der Abschluss einer Vereinbarung gemäß § 16d ElWOG 2010 
idgF zwischen mir und dem Verein mit einem Vereinbarungsinhalt, wie dieser aus der Beilage ./2 zu 
dieser Vollmacht ersichtlich ist. BE Solution GmbH ist weiters bevollmächtigt, Erklärungen mit 
rechtsverbindlicher Wirkung für mich gegenüber Gerichten, Behörden, Netzbetreiberin und sonstigen 
Dritten abzugeben, Schriftstücke in Empfang zu nehmen und überhaupt alles zu tun und vorzukehren, 
was zur Erreichung des Zwecks dieser Vollmacht notwendig bzw. zweckmäßig ist. Die 
Vollmachtnehmerin ist berechtigt, Erfüllungsgehilfen einzusetzen und Untervollmachten zu erteilen (z.B. 
an die BE Vertrieb GmbH & Co KG). 

2. Diese Vollmacht umfasst insbesondere auch das Recht zur Einholung von netzkundenspezifischen 
Informationen für die Abwicklung der Anmeldung zu einer Energiegemeinschaft beim zuständigen 
Netzbetreiber. In diesem Zusammenhang ist die Vollmachtnehmerin auch berechtigt, die 
Erzeugungsanlage des Vollmachtgebers beim örtlich zuständigen Verteilernetzbetreiber anzumelden, 
die Auslesung bzw. Übermittlung der Daten durch den zuständigen Verteilernetzbetreiber zu 
beantragen und übermittelte Daten in Empfang zu nehmen sowie eine allfällige Änderung des 
Teilnahmefaktors des Vollmachtgebers hinsichtlich jener Energiegemeinschaft(en) zu veranlassen, in 
denen der Vollmachtgeber bereits zum Zeitpunkt der Erteilung dieser Vollmacht Mitglied ist. 

3. Die Tätigkeit der Vollmachtnehmerin ist mit der erfolgten Anmeldung im Verein automatisch beendet. 
Die Vollmachtnehmerin macht keine Zusage und garantiert dem Vollmachtgeber auch in keiner Weise, 
dass tatsächlich eine Mitgliedschaft in der Energiegemeinschaft begründet wird. Beide Parteien können 
das Vollmachtsverhältnis jederzeit schriftlich beenden. Die Tätigkeit der Vollmachtnehmerin im Rahmen 
dieses Auftrags und dieser Vollmacht erfolgt unentgeltlich, jedoch werden Barauslagen, Spesen 
und/oder Gebühren Dritter (z.B. des Netzbetreibers) dem Vollmachtgeber verrechnet. 

4. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen auf 
ausländisches Recht und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

5. Der/die Vollmachtgeber ist/sind damit einverstanden, dass die Vollmachtnehmerin Mitteilungen in 
elektronischer Form per E-Mail an die vom Vollmachtgeber bekannt gegebene E-Mailadresse 
übermitteln kann. Der/die Vollmachtgeber ist/sind verpflichtet, eine Änderung seiner/ihrer 



Zustelladresse und Änderung/Nichtverwendung seiner/ihrer E-Mailadresse bekannt zu geben. Bei 
pflichtwidriger Nichtbekanntgabe einer Änderung der Zustelladresse bzw. Änderung/Nichtverwendung 
der E-Mailadresse gelten sämtliche Erklärungen und Schriftstücke der BE Solution GmbH als 
rechtswirksam zugegangen, wenn die Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Zustelladresse oder 
an die zuletzt bekannt gegebene E-Mailadresse erfolgte. 


